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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mikrowärmeüber-
trager nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 
1.

Stand der Technik

[0002] Mikrowärmeübertrager sind Wärmeübertra-
ger mit einer Fein- oder Feinststruktur von Kanälen, 
d. h. Mikrokanälen, deren Abmessungen im Submilli-
meterbereich liegen. Man erzielt dadurch auf kleins-
tem Raum eine große Oberfläche für die Wärmeüber-
tragung. Derartige Mikrowärmeübertrager werden z. 
B. – wie in der DE 100 17 971 A1 beschrieben – für 
die Kühlung von Bauelementen der Leistungselektro-
nik eingesetzt.

[0003] Bekannte Mikrowärmeübertrager sind aus 
einer Vielzahl von übereinander gestapelten Platten 
aufgebaut, in welche die Mikrokanäle durch geeigne-
te Bearbeitungsverfahren eingebracht werden. In der 
DE 37 09 278 A1 werden die Mikrokanäle in Form 
von Nuten im Bereich von Hundertstel Millimetern 
spanabhebend mit Formdiamanten eingearbeitet. 
Die Kanäle verlaufen dabei durchgehend von einer 
Seite bis zur gegenüber liegenden Seite eines Plat-
tenelementes, d. h. die Kanäle sind nach oben und zu 
den Seiten hin offen. Bei einem Stapel derartiger 
Platten sind die Anschlüsse für das Strömungsmedi-
um daher seitlich angeordnet und gegenüber den 
Seitenflächen abgedichtet.

[0004] Durch die DE 198 01 374 C1 wurde eine ähn-
liche Bauart eines Mikrowärmeübertragers bekannt, 
allerdings mit größeren Abmessungen, d. h. Kanaltie-
fen von 0,1 bis 0,4 mm, Kanalbreiten von 0,1 bis 10 
mm und Stegbreiten von 0,1 bis 10 mm. Die Kanäle 
sind in Bleche eingearbeitet und treten seitlich aus 
den Blechen bzw. seitlich aus einem durch Aufeinan-
derschichten der Bleche erzeugten Stapel aus. Die 
Bleche werden durch Löten miteinander verbunden 
und bilden somit einen Mikrowärmeübertragerblock, 
der beispielsweise als Kreuzstromwärmeübertrager 
ausgebildet ist.

[0005] Nachteilig bei den bekannten Mikrowärmeü-
bertragern ist die seitliche Anordnung der Anschlüs-
se für das Kühlmedium oder die Strömungsmedien.

Aufgabenstellung

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Mikrowärmeübertrager der eingangs genann-
ten Art in vereinfachter Bauweise und mit gesteiger-
ter Wärmeübertragungsleistung zu schaffen.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruches 1 gelöst. Erfindungsgemäß ist vor-
gesehen, dass die Kanäle (Mikrokanäle) in ein plat-

tenförmiges Matrixelement entweder von oben oder 
von unten oder von beiden Plattenseiten eingebracht 
werden, so dass die Kanäle seitlich abgeschlossen 
sind. Das Strömungsmedium kann somit entweder 
nur von oben oder von unten oder – im Falle dass 
zwei Strömungsmedien vorgesehen sind – von oben 
und unten in die Kanäle des Matrixelementes eintre-
ten. Das Matrixelement ist mit den Kanälen bzw. Ka-
nalwänden einstückig ausgebildet, wobei die Kanäle 
durch bekannte spangebende oder spanlose Verfah-
ren in das Matrixelement eingebracht werden kön-
nen, z. d. Fräsen mit einem Scheiben- oder Fingerfrä-
ser, durch Räumen, durch Hochdruckumformung 
oder auch durch Druck- und/oder Spritzgießen. Die 
Anschlüsse für das bzw. die Strömungsmedien sind 
somit vorzugsweise auf der Oberseite oder auf bei-
den Seiten angeordnet.

[0008] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
ist ein solches Matrixelement nach oben und/oder 
nach unten durch eine Deckplatte abgeschlossen. 
Die Deckplatte schließt somit die offenen Kanäle ab 
und kann durch Löten oder Kleben mit dem Matrixe-
lement verbunden werden.

[0009] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der 
Erfindung sind in dem Matrixelement oder den Deck-
platten Verteilerkanäle integriert, welche mit den 
(Mikro-)Kanälen kommunizieren, das Strömungsme-
dium sammeln bzw. verteilen und mit einem Strö-
mungsmittelanschluss verbinden. Derartige Mi-
krowärmeübertrager mit nur einem Strömungsmedi-
um, einem Kühlmedium, können beispielsweise zur 
Kühlung von elektronischen Bauelementen einge-
setzt werden, wobei die glatte Unterseite des Matrix-
elementes wärmeleitend mit dem Gehäuse der Elek-
tronikbaueinheit verbunden ist, während durch die 
auf der Oberseite angeordneten Mikrokanäle ein 
Kühlmittel, beispielsweise ein Wasser-Glykol-Ge-
misch strömt. Insbesondere bei diesem Verwen-
dungszweck ist die Anordnung der Kühlmittelan-
schlüsse auf der Oberseite besonders vorteilhaft.

[0010] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung ist die Geometrie der Mikrokanäle durch 
besondere Abmessungen gekennzeichnet, wobei die 
Kanal- bzw. Spaltweite bevorzugt in einem Bereich 
von 0,1 bis 0,3 mm, insbesondere von 0,1 bis 0,2 
mm, die Kanalhöhe in einem Bereich von 2 bis 5 mm, 
insbesondere von 3 bis 5 mm liegt. Der Kanalquer-
schnitt ist also rechteckförmig ausgebildet, wobei das 
Verhältnis der beiden Seitenlängen in einem Bereich 
von 15 bis 50 liegt. Durch diese Kanalgeometrie er-
gibt sich eine große Wärmeaustauschfläche auf ge-
ringem Raum und damit eine hohe Wärmeübertra-
gungsleistung. Vorteilhafterweise weisen die Stege, 
die jeweils zwischen den Mikrokanälen bzw. Mikro-
spalten angeordnet sind eine Stegbreite im Bereich 
von 0,1 bis 0,8 mm, vorzugsweise im Bereich von 0,1 
bis 0,2 mm auf – für diesen letzteren Bereich ergibt 
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sich eine maximale Wärmeübertragungsleistung (vgl. 
hierzu auch Diagramm gemäß Fig. 6).

[0011] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung sind die Matrixelemente zu einem Stapel 
übereinander geschichtet, wobei die Mikrokanäle 
miteinander in Strömungsverbindung stehen und bei-
spielsweise parallel oder hintereinander geschaltet 
sind. Der Stapel ist nach oben durch ein Deckblech 
und nach unten durch ein Bodenblech abgeschlos-
sen und abgedichtet. Sofern die einzelnen Matrixele-
mente Kanäle auf ihrer Ober- und ihrer Unterseite 
aufweisen, sind zwischen den Matrixelementen Zwi-
schenbleche angeordnet, die ein Matrixelement ge-
genüber dem benachbarten und damit gegenüber 
dem anderen Fluid abdichten. Auch bei dieser Sta-
pelbauart sind die Strömungsmittelanschlüsse auf 
der Oberseite angeordnet.

[0012] Als Werkstoffe für das Matrixelement bezie-
hungsweise die Deckplatte können Metalle, Legie-
rungen, Kunststoffe oder Keramiken zum Einsatz 
kommen.

Ausführungsbeispiel

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden 
näher beschrieben. Es zeigen

[0014] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Matrixelementes mit einseitig 
angeordneten Mikrokanälen für ein Strömungsmedi-
um,

[0015] Fig. 1a ein Verfahren zur Herstellung der Mi-
krokanäle in dem Matrixelement gemäß Fig. 1,

[0016] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines 
erfindungemäßen Matrixelementes mit wechselseitig 
angeordneten Kanälen für zwei Strömungsmedien,

[0017] Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel für ein 
erfindungsgemäßes Matrixelement mit integrierten 
Verteilerkanälen,

[0018] Fig. 3a einen Querschnitt durch die Matrix 
und die Strömungskanäle,

[0019] Fig. 4 den Querschnitt in der Ebene IV-IV in 
vergrößerter Darstellung mit Kanalgeometrie,

[0020] Fig. 5 einen Mikrowärmeübertrager für zwei 
Strömungsmedien, aufgebaut aus einzelnen Matrixe-
lementen und

[0021] Fig. 6 ein Diagramm mit Darstellung der 
Wärmeübertragungsleistung in Abhängigkeit von der 
Kanalweite und der Stegbreite.

[0022] Fig. 1 zeigt ein plattenförmiges, quadratisch 
ausgebildetes Matrixelement 1 mit einer Vielzahl von 
parallel zueinander angeordneten Mikrokanälen 2, 
welche in ihrer Länge durch Seitenwände 3, 4 des 
Matrixelementes 1 begrenzt, d. h. nach außen abge-
schlossen sind. Das Matrixelement 1 weist eine 
Oberseite 5 auf, zu der die Kanäle 2 offen sind. Die 
Unterseite 6 des Matrixelementes ist glatt ausgebil-
det. Die offene Oberseite 5 des Matrixelementes 1 ist 
durch einen Deckel 7 abgeschlossen, in welchem 
seitlich und parallel zu den Seitenflächen 3, 4 ange-
ordnete Verteilerkanäle 8, 9 angeordnet sind. In den 
Verteilerkanälen 8, 9 sind Strömungsmittelanschlüs-
se 10, 11 angeordnet, über welche ein Strömungsmit-
tel zu- und abgeführt wird. Das Strömungsmittel, z. B. 
ein Kühlmedium wird also über einen Verteilerkanal 8
(oder 9) auf die einzelnen Mikrokanäle 2 verteilt, 
durchströmt das Matrixelement 1 und wird im ande-
ren Strömungskanal 9 (oder 8) gesammelt und nach 
außen abgeführt. Ein derartiges Matrixelement kann 
beispielsweise als Kühlvorrichtung zur Kühlung von 
elektronischen Bauteilen verwendet werden, indem 
die glatte Unterseite 6 auf einer entsprechenden nicht 
dargestellten Fläche des Elektronikbauteils wärme-
leitend befestigt wird. Die entstehende Wärme wird 
dann über das durch die Kanäle 2 strömende Kühl-
medium, z. B. ein Wasser-Glykol-Gemisch abgeführt.

[0023] Fig. 1a zeigt eine Möglichkeit zur Herstel-
lung der erfindungsgemäßen Mikrokanäle 2: dazu 
wird ein scheibenförmiger Fräser 12 in eine Anfangs-
position gebracht, wobei eine Zustellung senkrecht 
zur Oberseite 5 erfolgt. Nach Erreichen der erforder-
lichen Kanalhöhe bzw. -tiefe wird der Scheibenfräser 
12 in der Zeichnung nach rechts in die Endstellung 
12' bewegt, und zwar parallel zur Ober- bzw. Unter-
seite 5, 6 und danach senkrecht aus dem Kanal 2 he-
rausgezogen. Die Zustell- und Vorschubbewegung 
des Fräsers 12, 12' ist durch einen Pfeil P dargestellt. 
Wegen der Vielzahl der parallel zueinander verlau-
fenden Kanäle 2 kann der Fräser 12 als Walze, be-
stehend aus einer Vielzahl von einzelnen Scheiben 
bestehen. Durch dieses Verfahren ist sichergestellt, 
dass die Seitenwände 3, 4 stehen bleiben und die 
Kanäle 2 somit stirnseitig abgeschlossen sind. Das 
Matrixelement 1 mit den Kanälen 2 ist somit einstü-
ckig ausgebildet. Die Deckplatte 7 kann stoffschlüs-
sig, z. B. durch Kleben, Löten oder Schweißen oder 
durch Verschrauben mit dem Matrixelement 1 ver-
bunden werden.

[0024] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der Erfindung für ein Matrixelement 20, welches eine 
Oberseite 21 und eine Unterseite 22 aufweist, in wel-
che jeweils Kanäle 23, 24 eingebracht sind, welche in 
ihrer Ausbildung den zu Fig. 1 beschriebenen Kanä-
len 2 entsprechen. Die Kanäle 21, 22 sind somit seit-
lich durch Seitenwände 25, 26 geschlossen. Die offe-
ne Oberseite 21 und die offene Unterseite 22 sind je-
weils durch eine Deckplatte 27 mit Verteilerkanälen 
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27a, 27b und eine Deckplatte 28 mit Verteilerkanälen 
28a, 28b abgeschlossen. Das Matrixelement 20 kann 
somit von zwei Strömungsmedien im Gleich- oder 
Gegenstrom durchströmt werden, wobei sich ent-
sprechende nicht bezeichnete Strömungsmittelan-
schlüsse im Bereich der Verteilerkanäle 27a, 27b, 
28a, 28b befinden.

[0025] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der Erfindung für ein Matrixelement 30 mit Strö-
mungskanälen 31, denen stirnseitig Verteilerkanäle 
32 zugeordnet sind. Die nach einer Seite offenen Ka-
näle 31 werden durch eine Deckplatte 33 abge-
schlossen, die im Bereich der Verteilerkanäle 32
Strömungsmittelanschlüsse 34 aufweist. Der Boden 
35 des Matrixelementes 30 ist nach außen glatt aus-
gebildet. Insofern kann auch dieses Matrixelement 
30 vorteilhaft für die Kühlung von elektronischen Bau-
teilen, z. B. eines PC-Prozessors eingesetzt werden.

[0026] Fig. 3a zeigt einen Querschnitt durch das 
Matrixelement 30 mit Deckel 33.

[0027] Fig. 4 zeigt den in Fig. 3a dargestellten 
Schnitt in der Ebene IV-IV. Von dem nach außen glat-
ten, durchgehenden Bodenbereich 35 erstrecken 
sich nach oben, d. h. in Richtung Deckel 33 die als 
Mikrospalte ausgebildeten Strömungskanäle 31, die 
eine Höhe h und eine Kanal- bzw. Mikrospaltweite w 
aufweisen. Zwischen den Mikrospalten 31 sind Stege 
36 mit einer Stegbreite b angeordnet – die Stegbreite 
b entspricht also dem Abstand benachbarter Mikro-
spalte 31. Die Stege 36 sind einstückig mit dem Bo-
denbereich 35 ausgebildet. Bei einem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Spaltweite 
w im Bereich von 0,1 bis 0,2 mm gewählt, während 
die Höhe der Mikrospalte 31 (Kanäle) h im Bereich 
von 3 bis 5 mm liegt. Damit ergibt sich ein Verhältnis 
von Spalthöhe zu Spaltweite in einem Bereich von 15 
bis 50. Die Stegbreite b liegt bevorzugt in einem Be-
reich von 0,1 bis 0,8 mm, insbesondere in einem Be-
reich von 0,1 bis 0,2 mm. Mit dieser Spaltgeometrie 
wird eine Wärmeleistung erzielt, wie sie in Fig. 6 als 
Diagramm dargestellt ist.

[0028] Fig. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der Erfindung in Form eines Mikrowärmeübertragers 
40, der aus einzelnen übereinander angeordneten 
Matrixelementen 41 aufgebaut ist. Die Matrixelemen-
te 41 weisen Mikrokanäle 42 auf der Oberseite und 
Mikrokanäle 43 auf der Unterseite auf und sind je-
weils stirnseitig mit in ein Matrixelement 41 integrier-
ten Verteilerkanälen 44 verbunden. Zwischen den 
Matrixelementen 41 sind Zwischenbleche 45 ange-
ordnet, welche jeweils die Kanäle der Ober- und der 
Unterseite von benachbarten Matrixelementen 41
voneinander trennen. Der Stapel von Matrixelemen-
ten 41 ist nach oben durch ein Deckblech 46 und 
nach unten durch ein Bodenblech 47 abgeschlossen. 
Der Mikrowärmeübertrager 40 wird von zwei Medien 

durchströmt, welche über die Anschlüsse 48, 49 ein- 
bzw. austreten. Die einzelnen Matrixelemente 41
bzw. ihre unterschiedliche Medien führenden Kanäle 
42, 43 sind untereinander durch gestrichelt darge-
stellte Querbohrungen 50 in den Matrixelementen 41
und in den Zwischenblechen 45 miteinander verbun-
den. Die Ein- und Austritte der beiden Medien sind 
durch Pfeile F1, F2 (Fluid 1, Fluid 2) gekennzeichnet. 
Alle Teile können stoffschlüssig miteinander zu einem 
Block verbunden werden.

[0029] Fig. 6 zeigt ein Diagramm, bei welchem die 
Leistungsfähigkeit der Mikrospalte (vgl. Mikrospalt 31
in Fig. 4) über der Stegbreite b aufgetragen ist. Ein 
erster unterer Kurvenast A zeigt die Leistungsfähig-
keit bei einer Spaltweite w = 0,2 mm für einen Alumi-
niumwerkstoff. Ein zweiter oberer Kurvenast B zeigt 
die Leistungsfähigkeit eines erfindungsgemäßen Mi-
krowärmeübertragers mit Mikrospalten mit der Spalt-
weite w = 0,1 mm, ebenfalls für einen Aluminium-
werkstoff. Der Vergleich beider Kurvenäste A, B 
zeigt, dass beide ein Maximum Amax und Bmax aufwei-
sen, die gegeneinander auf der X-Achse verschoben 
sind: somit ergibt sich das Maximum Bmax für eine 
Spaltweite von ca. 0,1 mm, während das Maximum 
Amax bei einer größeren Stegbreite von ca. 0,15 mm 
liegt. Man kann also sagen, dass die Spaltweite w mit 
der Stegbreite b korreliert, d. h. eine geringe Spalt-
weite bei großer Stegbreite erbringt kein Maximum. 
Vielmehr muss die Stegbreite b im Bereich der Spalt-
weiten liegen, damit sich Maxima für die Leistungsfä-
higkeit ergeben.

Patentansprüche

1.  Mikrowärmeübertrager mit einer Mikrostruktur 
von Kanälen, die in mindestens einem plattenförmi-
gen Matrixelement (1) angeordnet und von mindes-
tens einem Wärmeträgermedium durchströmbar 
sind, wobei das Matrixelement (1) eine Ober- und 
eine Unterseite (5, 6) sowie Seitenflächen (3, 4) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle 
(2, 23, 24) zur Ober- (5, 21) und/oder zur Unterseite 
(6, 22) offen und zu den Seitenflächen (3, 4) ge-
schlossen ausgebildet sind.

2.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass den Kanälen (2, 23, 24, 
31) Verteilerkanäle (8, 9; 27a, 27b, 28a, 28b; 32) und 
Anschlüsse (10, 11, 34) für den Zufluss und den Ab-
fluss des Wärmeträgermediums zugeordnet sind.

3.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anschlüsse (10, 11, 
34) auf der Oberseite (5, 21, 33) und/oder auf der Un-
terseite (22) angeordnet sind.

4.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober- und/oder 
Unterseite (5, 21, 22) des mindestens einen Matrixe-
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lementes (1, 20, 30) durch eine Deckplatte (7, 27, 28, 
33) dicht abgeschlossen ist.

5.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verteilerkanäle (8, 9; 
27a, 27b, 28a, 28b) in die Deckplatten (7, 27, 28) in-
tegriert sind.

6.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 2, 3 
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verteiler-
kanäle (32) in das mindestens eine Matrixelement 
(30) integriert sind.

7.  Mikrowärmeübertrager nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kanäle (2, 23, 24, 31) durch spangebende 
oder spanlose Bearbeitung in das mindestens eine 
Matrixelement (1, 20, 30) eingebracht werden.

8.  Mikrowärmeübertrager nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kanäle (31) eine Kanalweite bzw. Mikro-
spaltweite w aufweisen, wobei folgende Abmessun-
gen gelten: 0,1 ≤ w ≤ 0,3 mm, vorzugsweise 0,1 ≤ w 
≤ 0,2 mm.

9.  Mikrowärmeübertrager nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kanäle (31) eine Kanalhöhe h aufweisen, 
wobei folgende Abmessungen gelten: 2 ≤ h ≤ 5 mm. 
10 Mikrowärmeübertrager nach mindestens einem 
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwischen den Kanälen (31) Stege (36) mit einer 
Stegbreite b angeordnet sind, wobei folgende Ab-
messungen gelten: 0,1 ≤ w ≤ 0,8 mm, vorzugsweise 
0,1 ≤ b ≤ 0,2 mm.

10.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 8, 9 
und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltwei-
te w und die Stegbreite b jeweils in einem Bereich 
von 0,1 bis 0,2 mm liegen.

11.  Mikrowärmeübertrager nach mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere Matrixelemente (41) übereinander 
angeordnet sind und einen Stapel (40) bilden, wobei 
die Kanäle (42, 43) über Strömungsverbindungen 
(44, 50) miteinander kommunizieren.

12.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Matrix-
elementen (41) eines Stapels (40) Zwischenbleche 
(45) angeordnet sind, wobei die Kanäle (42, 43) zur 
Ober- und zur Unterseite eines Matrixelementes (41) 
offen ausgebildet sind.

13.  Mikrowärmeübertrager nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Stapel (40) nach 
oben durch ein Deckblech (46) mit Anschlüssen (48, 
49) für die Wärmeträgermedien und nach unten 

durch ein Bodenblech (47) abgeschlossen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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